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A. Amtliche Bekanntmachungen des 

Salzlandkreises 
 

 Satzung über die Abfallentsorgung 
im Salzlandkreis (Abfallentsor-
gungssatzung) 

 
Auf Grund der §§ 8 Abs. 1, 45 Abs. 2 Nr. 1 
des Kommunalverfassungsgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der 
Fassung vom 17. Juni 2014 (GVBI. LSA, 
S. 288), §§ 3 bis 5 des Abfallgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt (AbfG LSA) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom         
1. Februar 2010 (GVBl. LSA 2010 S. 44) 
sowie in Ausführung des Gesetzes zur 
Förderung der Kreislaufwirtschaft und zur 
Sicherung der umweltverträglichen Bewirt-
schaftung von Abfällen (Kreislaufwirt-
schaftsgesetz - KrWG) vom 24. Februar 
2012 (BGBl. I S. 212) in den jeweils gel-
tenden Fassungen, hat der Kreistag des 
Salzlandkreises in seiner Sitzung am      
16. Oktober 2019 die folgende Satzung 
beschlossen: 
 
 

§ 1 
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Abfälle im Sinne dieser Satzung sind 

alle Stoffe und Gegenstände, derer 
sich der Besitzer entledigen will oder 
entledigen muss (§ 3 Abs. 1 Satz 1 
KrWG). Abfälle, die verwertet wer-
den, sind Abfälle zur Verwertung; 
Abfälle, die nicht verwertet werden, 
sind Abfälle zur Beseitigung (§ 3 
Abs. 1 Satz 2 KrWG). Für alle ande-
ren Abfälle gilt § 2 Abs. 2 KrWG. 

 
(2) Abfälle aus privaten Haushaltungen 

sind Abfälle, die in privaten Haushal-
ten im Rahmen der privaten Lebens-
führung anfallen, insbesondere in 
Wohnungen und zugehörigen 
Grundstücks- oder Gebäudeteilen 
sowie in anderen vergleichbaren An-
fallstellen, wie Wohnheimen oder 
Einrichtungen des betreuten Woh-
nens. 

 
 
 
 
 

 
(3) Gewerbliche Siedlungsabfälle sind 

Siedlungsabfälle aus anderen Her-
kunftsbereichen als privaten Haus-
haltungen, insbesondere Abfälle aus 
Gewerbe- und Industrie-betrieben, 
Geschäften, Dienstleistungsbetrie-
ben und privaten und öffentlichen 
Einrichtungen, die Abfällen aus pri-
vaten Haushaltungen aufgrund ihrer 
Beschaffenheit oder Zusammenset-
zung ähnlich sind (hausmüllähnliche 
Gewerbeabfälle). 

 
(4) Restabfall ist Abfall aus privaten 

Haushalten und von Grundstücken, 
auf denen überlassungspflichtiger 
Abfall anfällt, der vom Salzlandkreis 
selbst oder von beauftragten Dritten 
in vorgeschriebenen Restabfallbe-
hältern regelmäßig gesammelt, 
transportiert und der weiteren Ent-
sorgung zugeführt wird. 

 
(5) Sperrmüll sind Abfälle, die selbst 

nach einer zumutbaren Zerkleine-
rung wegen ihrer Sperrigkeit, ihres 
Gewichtes oder ihrer Materialbe-
schaffenheit nicht in die vom Land-
kreis zur Verfügung gestellten 
Restabfallbehälter passen, diese be-
schädigen oder das Entleeren er-
schweren könnten und deren sich 
der Besitzer entledigen will. 

 
(6) Altpapier sind Zeitungen, Zeitschrif-

ten, Pappe und andere nicht ver-
schmutzte, ausschließlich aus Pa-
pier bestehende Abfälle. 

 
(7) Schadstoffhaltige Haushaltsabfälle 

sind Abfälle aus Haushaltungen und 
von Grundstücken, auf denen über-
lassungspflichtige Abfälle anfallen, 
die wegen ihres Schadstoffgehaltes 
zur Wahrung des Wohls der Allge-
meinheit einer getrennten Entsor-
gung bedürfen. Dazu gehören z. B. 
Gifte, Laugen, Säuren, Farben, La-
cke, Reiniger, Polituren, Rostschutz- 
und Lösungsmittel, Klebstoffe, 
Schädlings-bekämpfungs- und 
Pflanzenschutzmittel, Arzneimittel, 
Holzschutzmittel, teer- und ölhaltige 
Rückstände, Fette, alle Arten von 
Batterien und sonstige Chemikalien. 
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(8) Sonderabfallkleinmengen sind 

Kleinmengen von gefährlichen Abfäl-
len aus gewerblichen oder sonstigen 
wirtschaftlichen Unternehmen oder 
öffentlichen Einrichtungen bis zu ei-
ner Gesamtmenge von jährlich ins-
gesamt 500 kg je Abfallerzeuger. 

 
(9) Elektro- und Elektronikgeräte sind 

Abfälle, die einer getrennten Entsor-
gung entsprechend § 10 des Elektro- 
und Elektronikgerätegesetzes bedür-
fen. Dazu gehören z. B. Haushalts-
großgeräte (u. a. Kühlgeräte und 
Fernsehgeräte), Haushaltskleingerä-
te, Geräte der Informations- und Te-
lekommunikationstechnik, Unterhal-
tungselektronik, Spielzeug, Sport- 
und Freizeitgeräte und Beleuch-
tungskörper.  

 
(10) Grünabfälle sind die Stoffe und Ge-

genstände pflanzlichen Ursprungs 
aus privaten Haushaltungen und 
Hausgärten, sowie von Grundstü-
cken, auf denen überlassungspflich-
tige Abfälle anfallen, derer sich der 
Besitzer entledigen will und die über 
den Bioabfall-Papiersack einge-
sammelt oder an den Wertstoffhöfen 
des Salzlandkreises sowie an den 
von den Gemeinden betriebenen 
Grüngutsammelplätzen angenom-
men werden. Dazu gehören insbe-
sondere Garten- und Pflanzenabfälle 
wie   z. B. Pflanzen- und Pflanzentei-
le, Laub, Rasenschnitt, Hecken- und 
Baumschnitt, Schnittreste von Blu-
men- und Zierpflanzen.  

 
(11) Bioabfälle sind Stoffe und Gegen-

stände biologischen Ursprungs aus 
Haushalten und Hausgärten, sowie 
von Grundstücken, auf denen über-
lassungspflichtige Abfälle anfallen, 
derer sich der Besitzer entledigen 
will und die über die Bioabfallbehäl-
ter eingesammelt werden. Dazu ge-
hören insbesondere Garten- und 
Pflanzenabfälle wie  z. B. Pflanzen- 
und Pflanzenteile, Laub, Rasen-
schnitt, Hecken- und Baumschnitt, 
Schnittreste von Blumen- und Zier-
pflanzen, Küchenabfälle wie z. B. 
Obst- und Gemüsereste, Kaffee- und 
Teesatz, sowie Speisereste. Keine  

 
Bioabfälle sind u. a. Staubsaugerin-
halte, Kehricht, Zigarettenkippen, 
Windeln, Illustrierte, Buntdrucke, 
Hochglanzpapier, Tapeten, Katzen-
streu, Vogelsand, Streusalz und Hy-
gienepapier. 

 
(12) Baustellenabfälle im Sinne dieser 

Satzung sind alle bei Neubau, Um-
bau, Renovierung oder Reparatur 
von Bauwerken anfallenden, nicht 
chemisch verunreinigten, nicht mine-
ralischen Abfälle (z. B. Baumaterial-
reste, Isoliermaterial). 

 
(13) Bodenaushub im Sinne dieser Sat-

zung ist nicht kontaminiertes, natür-
lich gewachsenes oder bereits ver-
wendetes Erd- und Felsmaterial. 

 
(14) Bauschutt im Sinne dieser Satzung 

sind feste, nicht chemisch verunrei-
nigte mineralische Stoffe, die beim 
Abbruch von Bauwerken anfallen 
und überwiegend mineralische Be-
standteile enthalten. Asbesthaltige 
Abfälle gehören nicht zum Bau-
schutt. 

 
(15) Die Abfallentsorgung im Sinne die-

ser Satzung umfasst die Abfallver-
wertung und die Abfallbeseitigung 
sowie die hierzu erforderlichen Maß-
nahmen des Einsammelns, Beför-
derns, Behandelns, Lagerns und Ab-
lagerns der Abfälle. 

 
(16) Stellplätze für Abfallbehälter im Sin-

ne dieser Satzung sind die Orte, an 
denen die Restabfallbehälter zur 
Abholung bereitgestellt werden müs-
sen. 

 
(17) Grundstück im Sinne dieser Satzung 

ist jedes räumlich zusammenhän-
gende und einem gemeinsamen 
Zweck dienende Grundeigentum 
desselben Eigentümers, das eine 
selbstständige wirtschaftliche Einheit 
bildet, auch wenn es sich um mehre-
re Grundstücke oder Teile von 
Grundstücken im Sinne des Grund-
buchrechts handelt. 
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(18) Abfallbesitzer ist jede natürliche oder 

juristische Person, die die tatsächli-
che Sachherrschaft über Abfälle hat. 
Grundstückseigentümer, in deren 
Besitz sich Abfälle befinden oder die 
Abfallerzeuger sind, sowie Antrag-
steller im Sinne von § 11 Abs. 2 und 
§ 12 Abs. 10, sind Abfallbesitzer in 
Sinne dieser Satzung. 

 
 
§ 2 

Ziele der Abfallwirtschaft 
 
(1) Maßnahmen der Vermeidung und der 

Abfallbewirtschaftung stehen in fol-
gender Rangfolge: 

 
- Vermeidung,  

 
- Vorbereitung zur Wiederverwen-

dung, 
 

- Recycling,  
 

- sonstige Verwertung, insbesonde-
re energetische Verwertung und 
Verfüllung,  

 
- Beseitigung. 

 
(2) Abfälle sind so zu überlassen, dass 

ein möglichst großer Anteil der Abfälle 
verwertet werden kann.   

 
(3) Zur Abfallvermeidung, -trennung und -

verwertung führt der Salzlandkreis die 
Abfallberatung und Öffentlichkeitsar-
beit durch. Die Abfallberater sind zur 
Überwachung der Getrennthaltung 
und Verwertung von Abfällen berech-
tigt, Grundstücke, auf denen überlas-
sungspflichtige Abfälle anfallen, zu be-
treten (§ 19 Abs. 1 KrWG). Der Salz-
landkreis kann sich zur Wahrnehmung 
dieser Aufgaben Dritter bedienen. 

 
§ 3 

Entsorgungspflicht des Salzlandkreises 
 
(1) Der Salzlandkreis entsorgt nach Maß-

gabe dieser Satzung als öffentlich-
rechtlicher Entsorgungsträger in sei-
nem Gebiet die angefallenen und über-
lassenen Abfälle aus privaten Haushal- 

 
tungen und angefallenen und überlas-
senen Abfälle zur Beseitigung aus an-
deren Herkunftsbereichen. 
 

(2) Der Salzlandkreis betreibt die Ab-
fallentsorgung als öffentlich-rechtliche 
Einrichtung. Er kann sich zur Durchfüh-
rung dieser Aufgabe Dritter bedienen. 
 

(3) Die Abfallentsorgung des Salzlandkrei-
ses umfasst die Aufklärung zur Abfall-
vermeidung und Schadstoffminderung, 
die Abfallverwertung, die umweltver-
trägliche Behandlung und die Beseiti-
gung nicht verwertbarer Abfälle. Hierzu 
gehören auch die dazu erforderlichen 
Maßnahmen des Einsammelns und 
Beförderns (Transport) der Abfälle. 
 

(4) Der Entsorgungspflicht des Salzland-
kreises unterliegen grundsätzlich die in 
seinem Gebiet angefallenen und über-
lassenen Abfälle aus privaten Haushal-
tungen und von Grundstücken, auf de-
nen überlassungspflichtige Abfälle an-
fallen. Die im Entsorgungsgebiet anfal-
lenden und der Entsorgungspflicht des 
Salzlandkreises unterliegenden Abfälle 
sind grundsätzlich dem Salzlandkreis 
zur Verfügung stehenden Anlagen 
bzw. Sammelsystemen zu übergeben. 

 
 

§ 4 
Ausgeschlossene Abfälle 

 
(1) Von der Abfallentsorgung des Salz-

landkreises insgesamt ausgeschlossen 
sind die Abfallarten, die in der Anlage 1 
zu dieser Satzung in der Spalte „Aus-
schluss E“ mit einem Kreuz gekenn-
zeichnet sind. Solche Abfälle sind in-
soweit nicht ausgeschlossen, als sie in 
Haushaltungen entsprechend § 15    
oder in einer Menge von insgesamt 
nicht mehr als jährlich 500 kg pro Ab-
fallerzeuger entsprechend § 16 dieser 
Satzung anfallen. 
 

(2) Vom Einsammeln und Befördern durch 
den Salzlandkreis sind die Abfallarten 
ausgeschlossen, die in der Anlage 1 zu 
dieser Satzung in der Spalte „Aus-
schluss T“ mit einem Kreuz gekenn-
zeichnet sind. Solche Abfälle sind in-
soweit nicht ausgeschlossen, als sie in  
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Haushaltungen anfallen und nach Art, 
Menge oder Beschaffenheit über die 
vom Salzlandkreis zugelassenen Ab-
fallbehälter gemäß § 9 dieser Satzung 
entsorgt werden können. 
 

(3) Soweit Abfälle nach Absatz 1 und 2 
von der Abfallentsorgung ausgeschlos-
sen sind, ist der Erzeuger oder Besit-
zer dieser Abfälle verantwortlich für die 
Erfüllung der vom Salzlandkreis aus-
geschlossenen Phasen der Entsor-
gung. 

 
 

§ 5 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet des 

Salzlandkreises liegenden Grundstü-
ckes, auf denen überlassungspflichtige 

Abfälle anfallen, ist verpflichtet, sein 
Grundstück an die kommunale Ab-
fallentsorgungseinrichtung anzuschlie-
ßen, wenn das Grundstück von priva-
ten Haushaltungen zu Wohnzwecken 
genutzt wird (Anschlusszwang). Der 
Eigentümer eines Grundstückes als 
Anschlusspflichtiger und jeder andere 
Abfallbesitzer (z. B. Mieter, Pächter) 
auf einem an die kommunale Ab-
fallentsorgung angeschlossenen 
Grundstückes ist verpflichtet, im Rah-
men der §§ 10 bis 18 die auf seinem 
Grundstück oder sonst bei ihm anfal-
lenden Abfälle der kommunalen Ab-
fallentsorgungseinrichtung zu überlas-
sen (Benutzungszwang). 

 
(2) Eigentümer von Grundstücken und Ab-

fallerzeuger/Abfallbesitzer auf Grund-
stücken, haben gleichermaßen die 
Verpflichtung nach Absatz 1, soweit 
auf diesen Grundstücken überlas-
sungspflichtige Abfälle anfallen. Sie 
haben nach § 7 GewAbfV für gewerbli-
che Siedlungsabfälle im Sinne des § 2 
Nr. 1 GewAbfV einen Pflicht-
Restabfallbehälter zu benutzen. Die 
Zuteilung des Gefäßvolumens für die 
Pflicht-Restabfallbehälter erfolgt auf 
der Grundlage der Maßgaben in § 9 
dieser Satzung. 

 
 
 

 
(3) Der Anschluss- und Benutzungszwang 

nach Absatz 1 und Absatz 2 besteht 
auch für Grundstücke, die anderweitig 
z. B. gewerblich/industriell und gleich-
zeitig von privaten Haushaltungen zu 
Wohnzwecken genutzt werden (sog. 
gemischt genutzte Grundstücke). 

 
 

§ 6 
Getrennte Erfassung und Entsorgung 

 
(1) Im Salzlandkreis wird, mit dem Ziel der 

Abfallverwertung und der Verminde-
rung der Schadstofffracht im Restab-
fall, eine getrennte Erfassung und Ent-
sorgung folgender Abfälle durchge-
führt: 

 
1. Altpapier,  

 
2. Altmetalle,  

 
3. Altholz, 

 
4. Sperrmüll,  

 
5. Grünabfälle, 

 
6. Bioabfälle,  

 
7. schadstoffhaltige Haushaltsabfälle,  

 
8. Sonderabfallkleinmengen (Klein-

mengen von gefährlichen Abfäl-
len),  

 
9. Elektro- und Elektronikgeräte,  

 
10. Baustellenabfälle, Bauschutt und 

Bodenaushub,  
 

11. Hausmüll, hausmüllähnlicher Ge-
werbeabfall (Restabfall). 

 
(2) Jeder Abfallbesitzer hat die in Abs. 1 

genannten, nach § 5 überlassungs-
pflichtigen Abfälle, getrennt bereitzu-
halten und nach Maßgabe dieser Sat-
zung dem Salzlandkreis zu überlas-
sen.  
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§ 7 

Auskunfts-, Duldungs- und  
Anzeigepflichten 

 
(1) Die Anschluss- und Überlassungs-

pflichtigen nach § 5 sind zur Auskunft 
über die Art, Beschaffenheit, Menge 
und Herkunft des Abfalls verpflichtet. 
 

(2) Die Anschluss- und Überlassungs-
pflichtigen nach § 5 sind verpflichtet, 
das Aufstellen zur Erfassung notwen-
diger Behältnisse sowie das Betreten 
des Grundstückes zum Zwecke des 
Einsammelns und zur Überwachung 
der Getrennthaltung oder Verwertung 
von Abfällen zu dulden. 
 

(3) Die Anschluss- und Überlassungs-
pflichtigen nach § 5 haben dem öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträger für 
jedes anschlusspflichtige Grundstück 
im Sinne des § 5 dieser Satzung das 
Vorliegen, den Umfang sowie jede 
Veränderung der Anschlusspflicht in-
nerhalb eines Monats anzuzeigen. 
Wechselt der Grundstückseigentümer 
sind sowohl der bisherige als auch der 
neue Eigentümer schriftlich zur Anzei-
ge verpflichtet. 

 
 

§ 8 
Anfall der Abfälle 

 
(1) Als angefallen und überlassen gelten: 

 
- Abfälle, die zu den bekannt ge-

machten Abfuhrzeiten an den dafür 
bestimmten Stellen in der vorge-
schriebenen Form zur Abholung 
bereitgestellt werden, 
 

- Abfälle, die vom Besitzer oder ei-
nem Beauftragten unmittelbar zu 
den vom Salzlandkreis betriebenen 
Wertstoffhöfen befördert und dem 
Salzlandkreis dort während der 
Öffnungszeiten übergeben werden, 
 

- Abfälle mit der Übergabe an den 
stationären Sammelstellen oder mit 
dem Einfüllen in die aufgestellten 
öffentlichen Sammelbehälter (De-
potcontainer), 
 

 
- schadstoffbelastete Abfälle aus 

Haushaltungen mit der Übergabe 
an den mobilen Sammelstellen. 

 
Die näheren Einzelheiten sind in den 
§§ 9 bis 19 geregelt. 
 

(2) Zugelassene Abfälle gehen in das Ei-
gentum des Salzlandkreises über, so-
bald sie eingesammelt, auf Sammel-
fahrzeuge verladen oder bei den vom 
Salzlandkreis betriebenen Wertstoffhö-
fen bzw. bei einem vom Salzlandkreis 
beauftragten Dritten angeliefert worden 
sind. 

 
§ 9 

Zugelassene Abfallbehälter 
 
(1) Der Salzlandkreis stellt dem An-

schlusspflichtigen für die Abfallentsor-
gung Abfallbehälter in ausreichender 
Zahl zur Verfügung. Sie bleiben Eigen-
tum des Salzlandkreises. Die zur Ver-
fügung gestellten festen Abfallbehälter 
sind vom Anschlusspflichtigen zu 
übernehmen. Er hat sie schonend und 
sachgemäß zu behandeln. Beschädi-
gungen oder der Verlust von Abfallbe-
hältern sind dem Salzlandkreis unver-
züglich schriftlich anzuzeigen.  

 
(2) Für die Abfallentsorgung im Salzland-

kreis zugelassene Abfallbehälter sind:  
 

a) Abfallbehälter mit 120, 240 und 
1.100 Liter Füllvolumen,  

 
b) Container mit einem Volumen von 

4; 5,5; 7; 10; 18, 36 und 40 m³,  
 

c) Restabfallsäcke (90 Liter Füllvolu-
men) mit dem Aufdruck des Kreis-
wirtschaftsbetriebes,  

 
d) Bioabfall-Papiersäcke mit 80 Liter 

Füllvolumen  

 
(3) Die Art, Anzahl und Größe der Abfall-

behälter für Restabfälle werden vom 
Salzlandkreis für jedes Grundstück 
festgelegt. Es gelten folgende Bemes-
sungsgrößen:  
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1. Je Grundstück, das zu Wohnzwe-

cken genutzt wird, wird ein Behäl-
termindestvolumen zur Verfügung 
gestellt. Das bereitzustellende Ab-
fallbehältervolumen wird auf der 
Grundlage der Zahl der auf dem 
Grundstück wohnenden Personen 
berechnet. Bei der Berechnung 
des zur Verfügung gestellten Ab-
fallbehältervolumens werden         
15 Liter je Person und Woche zu-
grunde gelegt. Der Abfallbehälter 
erhält eine Kennzeichnung für die 
maximal zulässige Menge. Perso-
nen, die nicht ständig auf dem 
Grundstück anwesend sind, jedoch 
dort ihren Hauptwohnsitz haben, 
zählen zur Personenanzahl des 
Grundstückes.  

 
2. Eigentümer von Grundstücken und 

Abfallerzeuger/Abfallbesitzer auf 
Grundstücken,  auf denen überlas-
sungspflichtige Abfälle anfallen, 
erhalten für die Entsorgung von 
Hausmüll und hausmüllähnlichen 
Gewerbeabfall ein Abfallbehälter-
volumen, welches nach Einwoh-
nergleichwerten festgesetzt wird. 
Dabei entspricht ein Einwohner-
gleichwert einer Abfallmenge von 
15 Litern pro Woche.  

 
(4) Die Art, Anzahl und Größe der Abfall-

behälter für Bioabfälle werden vom 
Salzlandkreis für jedes Grundstück 
festgelegt. Es gelten folgende Bemes-
sungsgrößen:  

 
1. Je Grundstück, das zu Wohnzwe-

cken genutzt wird, wird ein Behäl-
termindestvolumen zur Verfügung 
gestellt. Das bereitzustellende Ab-
fallbehältervolumen wird auf der 
Grundlage der Zahl der auf dem 
Grundstück wohnenden Personen 
berechnet. Bei der Berechnung 
des zur Verfügung gestellten Ab-
fallbehältervolumens werden         
12 Liter je Person und Woche zu-
grunde gelegt. Personen, die nicht 
ständig auf dem Grundstück anwe-
send sind, jedoch dort ihren 
Hauptwohnsitz haben, zählen zur 
Personenanzahl des Grundstü-
ckes.  

 
2. Eigentümer von Grundstücken und 

Abfallerzeuger/Abfallbesitzer auf 
Grundstücken,  auf denen überlas-
sungspflichtige Abfälle anfallen, 
erhalten für die Entsorgung von Bi-
oabfall ein Abfallbehältervolumen, 
welches nach Einwohnergleichwer-
ten festgesetzt wird. Dabei ent-
spricht ein Einwohnergleichwert ei-
ner Abfallmenge von 12 Litern pro 
Woche.  

 
(5) Für mehrere benachbarte anschluss-

pflichtige Grundstücke können ein oder 
mehrere gemeinsame Abfallbehälter 
mit entsprechend größerer Kapazität 
zur Verfügung gestellt oder zugelassen 
werden. Das Gleiche gilt für Wohnge-
bäude mit mehreren Wohnungen.  

 
(6) Auf Antrag des Grundstückseigentü-

mers kann bei Feststellung eines hö-
heren tatsächlichen Rest- oder Bioab-
fallanfalls durch den Salzlandkreis ein 
abweichendes Abfallbehältervolumen 
kostenpflichtig gestellt und entsorgt 
werden.  
 

(7) Der Salzlandkreis ist berechtigt, einem 
Grundstück zusätzliche kostenpflichti-
ge Abfallbehälter zuzuweisen, wenn 
das tatsächlich anfallende Abfallvolu-
men, das nach Absatz 3 und 4 be-
rechnete Abfallvolumen übersteigt, und 
dies für die ordnungsgemäße Ab-
fallentsorgung erforderlich ist. 

 
(8) Die Grundstückseigentümer im Sinne 

dieser Satzung haften für Schäden, die 
durch unsachgemäße Behandlung (z. 
B. Verbrennen der Restabfallbehälter 
infolge des Einfüllens von heißer 
Asche) oder Verlust der gestellten Ab-
fallbehälter entstehen.  

 
(9) Es ist unzulässig, Abfälle in Abfallbe-

hältern zu verbrennen, einzuschläm-
men oder mittels technischer Einrich-
tungen und Hilfsmittel einzustampfen 
oder zu verdichten; Asche und Schla-
cke dürfen im heißen Zustand nicht 
eingefüllt werden. Abfallbehälter sind 
nur so weit zu füllen, dass ihre Deckel 
sich gut schließen lassen; sie müssen 
aus hygienischen Gründen immer ge-
schlossen werden. 
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§ 10 

Entsorgung der Rest- und Bioabfälle 
 

(1) Restabfälle werden in der Regel 14-
täglich nach einem bestimmten Ter-
minplan abgeholt. Restabfälle sind in 
den dafür zugelassenen schwarzen 
Abfallbehältern zu sammeln. Zugelas-
sene Restabfallsäcke werden mit der 
regulären Müllabfuhr mitgenommen, 
wenn sie am Abfuhrtag neben den Ab-
fallbehältern bereitgestellt sind. Die 
Abfuhr erfolgt werktags ab 6:30 Uhr. 
Fällt ein Werktag auf einen gesetzli-
chen Feiertag, wird die Abfuhr in der 
Regel in dieser Kalenderwoche vorge-
nommen. Hierfür erfolgt eine geson-
derte Bekanntmachung.  

 
(2) Bioabfälle werden in der Regel 14-

täglich nach einem bestimmten Ter-
minplan abgeholt. Bioabfälle sind in 
den dafür zugelassenen braunen Ab-
fallbehältern zu sammeln. Zugelasse-
ne Bioabfall-Papiersäcke werden mit 
der regulären Bioabfalltour mitge-
nommen, wenn sie am Abfuhrtag ne-
ben den Abfallbehältern bereitgestellt 
sind. Die Abfuhr erfolgt werktags ab 
6:30 Uhr. Fällt ein Werktag auf einen 
gesetzlichen Feiertag, wird die Abfuhr 
in der Regel in dieser Kalenderwoche 
vorgenommen. Hierfür erfolgt eine ge-
sonderte Bekanntmachung.  

 
(3) Zu den festgelegten Entsorgungster-

minen sind die Abfallbehälter frühes-
tens ab 16:00 Uhr des Tages vor dem 
Abholungstag, spätestens jedoch bis 
6:30 Uhr am Abholungstag, auf den 
Stellplätzen für Abfallbehälter zur Ab-
holung bereitzustellen. Der Salzland-
kreis kann im Einzelfall andere Bereit-
stellungszeiten festlegen.  
 

(4) Die Abfallbehälter mit einem Füllvolu-
men bis einschließlich 240 Liter sind 
vom Anschlusspflichtigen und anderen 
Abfallbesitzer oder seinem Beauftrag-
ten am Abfuhrtag rechtzeitig so bereit-
zustellen, dass das Sammelfahrzeug 
auf öffentlichen oder dem öffentlichen 
Verkehr dienenden privaten Straßen 
und Plätzen an die Stellplätze für Ab-
fallbehälter heranfahren kann und das 
Laden sowie der Abtransport ohne  

 
Schwierigkeiten und Zeitverlust mög-
lich sind. Die Aufstellung sollte so er-
folgen, dass Fahrzeuge und Fußgän-
ger nicht behindert oder gefährdet 
werden. 

 
(5) Für Grundstücke, die nicht unmittelbar 

an einer für Sammelfahrzeuge befahr-
baren Straße liegen, kann der Salz-
landkreis zur ordnungsgemäßen Ab-
fallentsorgung einen Stellplatz für Ab-
fallbehälter zuweisen. Der Salzland-
kreis kann eine vorübergehende Ver-
legung eines Abfallbehälterstellplatzes 
anordnen. Auf Antrag des Grund-
stücks-eigentümers kann ein anderer 
Stellplatz für Abfallbehälter festgelegt 
werden. Vom Anschluss- und Überlas-
sungspflichtigen nach § 5 müssen die 
Abfallbehälter zur Entleerung zu dem 
vom Salzlandkreis zugewiesenen Ab-
fallbehälterstellplatz gebracht werden.  

 
(6) Bei Abfallbehältern mit einem Füllvo-

lumen über 240 Liter ist durch den An-
schluss- und Überlassungspflichtigen 
nach § 5 zum Zeitpunkt der Entsor-
gung der freie Zugang zum Stellplatz, 
zum Verladen der Abfälle, in das 
Sammelfahrzeug zu sichern. 

 
 

§ 11 
Kurzzeitig erhöhter Anfall von  

Restabfällen 
 
(1) Für kurzzeitig höheren Anfall von Ab-

fällen sind vom Salzlandkreis zugelas-
sene Restabfallsäcke zu verwenden. 
Die Restabfallsäcke sind am Abholtag 
verschlossen am Restabfallbehälters-
tellplatz bereitzustellen. Sie können bei 
den öffentlich bekannt gegebenen Stel-
len käuflich erworben werden. 
 

(2) Für Restabfälle, die bei Veranstaltun-
gen (z. B. Volks- und Sportfeste) anfal-
len, hat der Anschluss- und Überlas-
sungspflichtige nach § 5 Restabfallbe-
hälter bereitstellen zu lassen, die auf 
Antrag kostenpflichtig entsorgt werden. 
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§ 12 

Sperrmüll-, Schrott- und  
Altholzentsorgung 

 
(1) Jeder Anschluss- und Überlassungs-

pflichtige gemäß § 5 kann, zweimal im 
Jahr, das Abholen von 2 m³ Sperrmüll 
je Einwohnergleichwert, unter Angabe 
von Art und Menge, schriftlich oder 
elektronisch beim Salzlandkreis bean-
tragen. Innerhalb von maximal         5 
Wochen nach Eingang der Anforde-
rungskarte beim Salzlandkreis wird der 
Sperrmüll abgeholt. Der Tag der Abho-
lung wird dem Abfallbesitzer bis spä-
testens 3 Werktage vor Abholtermin 
mitgeteilt. Das Herausstellen von 
Sperrmüll auf öffentlichen Straßen und 
Plätzen ist nur dem Besteller, zu dem 
vom Salzlandkreis bestätigten Termin, 
für die angemeldete Adresse und Ab-
fallmenge gestattet. Dabei sollten die 
zur Abholung bereitgestellten Einzel-
stücke ein Höchstgewicht von 75 kg 
und ein Höchstmaß von 2,00 m x 1,50 
m x 0,75 m nicht überschreiten. 
 

(2) Der Salzlandkreis ist berechtigt, für be-
stimmte Sperrmüllarten eine getrennte 
Einsammlung und Beförderung durch-
zuführen, wenn Teile von ihnen vor ei-
ner Verwertung oder einer Ablagerung 
nach dem Stand der Technik einer 
speziellen Entsorgung zugeführt wer-
den sollen. 
 

(3) Die Entsorgung von Sperrmüll aus 
Holz (Altholz) wie z. B. Schränke, Ti-
sche, Stühle, Bettverkleidungen, Re-
galbretter u. ä. aus privaten Haushal-
tungen des Salzlandkreises erfolgt im 
Rahmen der Sperrmüllentsorgung. Das 
zu entsorgende Altholz muss getrennt 
vom übrigen Sperrmüll zur Abholung 
bereitgestellt werden und sollte den 
Maßen aus Absatz 1 Satz 5 entspre-
chen. 
 

(4) Die Entsorgung von Sperrmüll aus Me-
tall (Schrott), wie z. B. Fahrräder, Kin-
derwagen, Bettgestelle, Zinkbadewan-
nen, Regalträger, Schubkarren u. ä. 
aus privaten Haus-haltungen des Salz-
landkreises erfolgt im Rahmen der 
Sperrmüllentsorgung. Der zu entsor-
gende Schrott muss getrennt vom üb- 

 
rigen Sperrmüll zur Abholung bereitge-
stellt werden und sollte den Maßen aus 
Absatz 1 Satz 5 entsprechen. 
 

(5) Elektro- und Elektronikaltgeräte wer-
den im Rahmen der Sperrmüllentsor-
gung auf der Grundlage von § 14 ge-
trennt erfasst. 
 

(6) Nicht zum Sperrmüll gehören Abfälle 
nach § 1 Absatz 3, 4, 6 bis 8 und 10 
bis 14, insbesondere Gegenstände, die 
wegen ihrer Schadstoffbelastung einer 
besonderen Behandlung bedürfen (Öl-
behälter, Autowracks oder Kraftfahr-
zeugteile, Motorräder, Mopeds, Asbe-
stabfälle u. ä.) und Gegenstände, die 
von Bau- und Umbauarbeiten herrüh-
ren, wie Steine, Ziegel, Fenster, Türen, 
Bauabbruchholz, in Kartons, Säcken o. 
ä. Behältnissen verpackte Kleinteile, 
Papier, Pappe sowie Abfälle aller Art 
die außerhalb privater Haushaltungen 
anfallen. 
 

(7) Der Sperrmüll ist frühestens ab 16:00 
Uhr des Tages vor dem Abholungstag, 
spätestens jedoch bis 6:30 Uhr am Ab-
holungstag, an den Stellplätzen bereit-
zustellen. Der Salzlandkreis kann im 
Einzelfall andere Bereitstellungszeiten 
festlegen. 
 

(8) Sperrmüll sollte so verpackt, gestapelt, 
gebündelt oder in sonstiger Weise ge-
ordnet zur Abholung bereitgestellt wer-
den, dass die Straße nicht verschmutzt 
wird, ein zügiges Verladen möglich ist 
und dass die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung nicht gefährdet wird. 
 

(9) Sperrmüll, der durch den Abfallbesitzer 
nicht im Rahmen der Abfuhr gemäß 
Abs. 1 bereitgestellt wird bzw. dessen 
Menge oder Anfallhäufigkeit oder Ma-
ße oder Gewicht der Einzelstücke die 
Vorgaben des Absatz 1 Satz 5 über-
steigt, sowie andere überlassungs-
pflichtige Abfälle gemäß Absatz 6 hat 
der Abfallbesitzer beim Salzlandkreis 
zur Abfuhr auf Antrag gegen Gebühr 
schriftlich anzumelden oder an den 
Wertstoffhöfen gebührenpflichtig zu 
überlassen. 
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§ 13 

Altpapierentsorgung 
 
Altpapier wird in der Regel 4-wöchentlich, 
nach einem bestimmten Terminplan, ab-
geholt. Es ist in den dafür zugelassenen 
blauen Abfallbehältern zu sammeln und 
frühestens ab 16:00 Uhr des Tages vor 
dem Abholungstag, spätestens jedoch bis 
6:30 Uhr am Abholungstag, für den Salz-
landkreis auf den festgelegten Restabfall-
stellplätzen zur Abholung bereitzustellen. 
Der Salzlandkreis kann im Einzelfall ande-
re Bereitstellungszeiten festlegen. Altpa-
pier kann auch an den dafür vorgesehe-
nen Wertstoffhöfen und zusätzlich einge-
richteten öffentlichen Sammelplätzen, 
durch Eingabe in die entsprechend ge-
kennzeichneten Container, überlassen 
werden. 
 
 

§ 14 
Entsorgung von Elektro- und  

Elektronikaltgeräten 
 
(1) Elektro- und Elektronikaltgeräte sowie 

Elektronikschrott aus Haushaltungen 
können auf den Wertstoffhöfen des 
Salzlandkreises kostenlos abgegeben 
werden. 

 
(2) Im Rahmen der Sperrmüllentsorgung 

können Elektro- und Elektronikaltgerä-
te sowie Elektronikschrott gesondert 
bereitgestellt werden. Die Bereitstel-
lung hat so zu erfolgen, dass insbe-
sondere an Kühlgeräten der Kühlmit-
telkreislauf nicht beschädigt oder zer-
stört wird. 
 

(3) Eine Abfallbehandlung an den zur Ent-
sorgung bereitgestellten Geräten, in 
Form der Entnahme von Bauteilen    
oder der Zerstörung von Geräteteilen    
(z. B. Bildröhren) ist verboten. 

 
 

§ 15 
Schadstoffhaltige Haushaltsabfälle 

 
(1) Schadstoffhaltige Haushaltsabfälle 

werden im Bringsystem entsorgt. Sie 
dürfen nicht in die in § 9 genannten Ab-
fallbehälter eingeworfen werden. 
Schadstoffhaltige Haushaltsabfälle  

 
werden durch zwei mobile Sammlun-
gen im Jahr erfasst. 
 

(2) Die Stellzeiten und die Stellplätze des 
Schadstoffmobils werden öffentlich im 
Abfallkalender bekannt gegeben. Bei 
jeder Abgabe darf die Gesamtmenge 
der Abfälle 60 Liter bzw. 60 kg nicht 
überschreiten. Größere Mengen sind 
beim Salzlandkreis zur kostenpflichti-
gen Entsorgung anzumelden. 
 

(3) Der Salzlandkreis kann im Einzelfall für 
die Entsorgung von schadstoffhaltigen, 
besonders aufwendig zu entsorgenden 
Abfällen eine zusätzliche Gebühr fest-
setzen, die der Deckung des zusätzli-
chen Entsorgungsaufwandes dient. 

 
 

§ 16 
Kleinmengen von gefährlichen Abfällen  

(Sonderabfallkleinmengen) 
 
Überlassungspflichtige Kleinmengen wer-
den im Bringsystem entsorgt. Sie dürfen 
nicht in die in § 9 genannten Abfallbehälter 
eingeworfen werden. Überlassungspflich-
tige Kleinmengen von gefährlichen Abfäl-
len werden durch zwei mobile Sammlun-
gen im Jahr erfasst. Im Übrigen gelten die 
Bestimmungen in § 15 Absatz 2 und 3 
auch für die Entsorgung von Kleinmengen 
von gefährlichen Abfällen. 
 
 

§ 17 
Grünabfälle 

 
(1) Eine Überlassungspflicht für Grünab-

fälle besteht nicht, soweit deren Besit-
zer diese Abfälle ordnungsgemäß ver-
werten.  

 
(2) Weihnachtsbäume werden zu Beginn 

des Jahres nach einem bestimmten 
Terminplan abgeholt. Die Entsorgung 
erfolgt im Rahmen der Bioabfallbehäl-
tertour.  

 
(3) Der Salzlandkreis führt im Frühjahr 

(März, April) und im Herbst (Oktober, 
November) die zusätzliche kostenlose 
Abfuhr von Garten- und Pflanzabfällen 
sowie Strauch- und Baumschnitt aus 
privaten Haushaltungen und Hausgär- 
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ten durch. Einzelstücke sollten höchs-
tens ein Gewicht von 25 kg, eine Län-
ge von 2 m und einen Durchmesser 
von 30 cm haben. Die Entsorgung er-
folgt im Rahmen der Bioabfallbehälter-
tour. 

 
(4) Grünabfälle aus privaten Haushaltun-

gen oder Grundstücken, auf denen 
überlassungspflichtige Abfälle anfallen, 
können an den Wertstoffhöfen des 
Salzlandkreises ganzjährig, bis zu ei-
ner Menge von einem Kubikmeter, oh-
ne zusätzliche Gebühr abgegeben 
werden. Zusätzlich können Grünabfälle 
aus privaten Haushaltungen bis zu ei-
ner Menge von einem Kubikmeter und 
aus kommunalen Herkunftsbereichen 
ganzjährig, auf den von den Gemein-
den betriebenen Grüngutannahmestel-
len, ohne zusätzliche Gebühr dem 
Salzlandkreis übergegeben werden.  

 
(5) Zur Entsorgung von Grünabfällen kön-

nen auch Bioabfall-Papiersäcke gem. 
§ 9 Abs. 2 Buchstabe d) genutzt wer-
den.  

 
(6) Weihnachtsbäume und Bioabfall-

Papiersäcke sind im Rahmen der 
Straßensammlung, frühestens ab 
16:00 Uhr des Tages vor dem Abho-
lungstag, spätestens jedoch bis       
6:30 Uhr am Abholungstag, bereitzu-
stellen. Die Termine der Abfuhr wer-
den im Abfallratgeber bekannt gege-
ben.  

 
(7) Es ist verboten, andere Abfälle in die 

Bioabfall-Papiersäcke einzubringen 
oder die Stellplätze zu verunreinigen.   

 
 

§ 18 
Entsorgung von Baustellenabfällen, 

Bauschutt und Bodenaushub 
 
(1) Baustellenabfall, Bauschutt und Bo-

denaushub können in kleineren Men-
gen bis zu 1 m³ gebührenpflichtig an 
den Wertstoffhöfen des Salzlandkrei-
ses abgegeben werden. 
 
 
 
 

 
(2) Baustellenabfall, Bauschutt und Bo-

denaushub mit einer Menge von über   
1 m³ können vom Abfallbesitzer beim 
Salzlandkreis zur Abfuhr auf Antrag un-
ter Inanspruchnahme eines Abfallbe-
hälters nach § 9 Absatz 2 Nr. 2 kos-
tenpflichtig angemeldet werden. 
 
 

§ 19 
Anlieferung zu den  

Abfallentsorgungsanlagen 
 
(1) Besitzer von Abfällen nach § 4 Absatz 

3 dieser Satzung haben diese im 
Rahmen ihrer Verpflichtungen nach § 6 
dieser Satzung selbst oder durch be-
auftragte Dritte zu den Wertstoffhöfen 
des Salzlandkreises zu bringen. 
 

(2) Der Transport hat in geschlossenen 
oder gegen Verlust des Abfalls in sons-
tiger Weise gesicherten Fahrzeugen zu 
erfolgen. 
 

(3) Die Benutzung der Abfallentsorgungs-
anlagen wird durch eine Benutzerord-
nung geregelt. Die Benutzerordnung 
kann hinsichtlich der Annahmever-
pflichtungen des Salzlandkreises Be-
schränkungen der Menge vorsehen, 
soweit es der ordnungsgemäße Betrieb 
der Anlage erfordert. 

 
 

§ 20 
Störungen in der Abfallentsorgung 
 

(1) Bei vorübergehender Einschränkung 
oder Unterbrechung der Abfallentsor-
gung, infolge von Betriebs- und Ver-
kehrsstörungen, behördlichen Verfü-
gungen, Streik, widrigen Wetterbedin-
gungen o. ä., wird sie nach Möglichkeit 
am Werktag davor oder danach durch-
geführt. In diesen Fällen besteht kein 
Anspruch auf Schadensersatz. 
 

(2) Können die Abfallbehälter aus einem 
von dem Anschluss- und Benutzungs-
pflichtigen zu vertretenden Grunde am 
Abfuhrtag nicht entleert oder abgefah-
ren werden, so erfolgt die Entleerung 
und Abfuhr erst am nächsten regelmä-
ßigen Abfuhrtag. 
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(3) Bei eingetretenen Störungen haben 

Anschlusspflichtige und andere Abfall-
besitzer Vorkehrungen zur Aufbewah-
rung der Abfälle bis zur ordnungsge-
mäßen Bereitstellung zur Entsorgung 
selbst zu treffen. 

 
 

§ 21 
Ausnahmen von Anschluss- und  

Benutzungszwang 

 
(1) Die Überlassungspflicht besteht nicht 

für die in § 17 Absatz 2 KrWG aufge-
führten Abfälle.  

 
(2) Die Befreiung vom Anschluss- und 

Benutzungszwang für Bioabfälle im 
Sinne von § 9 Abs. 4 Nr. 1 hat der An-
schlusspflichtige dem öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger schrift-
lich anzuzeigen und entsprechend      
§ 21 Abs. 3 nachzuweisen.  

 
(3) Im Rahmen der Eigenkompostierung 

ist durch den Erzeuger oder Besitzer 
von Bioabfällen zu gewährleisten, dass 
nachweislich alle auf dem Grundstück 
anfallenden biologisch abbaubaren, 
nativ organischen Abfallteile, insbe-
sondere Garten- und Küchenabfälle, in 
einer das Wohl der Allgemeinheit und 
der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung nicht beeinträchtigenden Art und 
Weise (z. B. Gerüche oder Ungeziefer) 
verwertet werden. Davon ist auszuge-
hen, wenn auf dem Grundstück, auf 
dem der Abfall anfällt, folgende Vo-
raussetzungen erfüllt werden:  

 
1. eine ausreichend große Gartenflä-

che (mindestens 25 m² Gartenflä-
che/ Wohneinheit, wobei Rasenflä-
chen nicht mit berechnet werden) 
zur Verfügung steht, 
 

2. ein Kompostplatz ausreichender 
Größe besteht, der eine Umset-
zung des Kompostes und eine 
ordnungsgemäße zweijährige 
Kompostierung zulässt,  

 
 
 
 
 

 
3. der selbstproduzierte Kompost 

zweckentsprechend und vollstän-
dig auf dem Grundstück verwendet 
wird,  
 

4. der Komposthaufen nachweislich 
von allen Personen aus allen 
Haushaltungen des Grundstückes 
genutzt werden kann und 

 
5. der/die bereitgestellten Bioabfall-

behälter auch von keinem anderen 
Bewohner des Grundstücks benö-
tigt werden. 

 
Ein Transport von Bioabfällen über die 
Grundstücksgrenzen des Entstehung-
sortes ist unzulässig. 
 

(4) Eine Befreiung kann auch gewährt 
werden, wenn nachweislich kein aus-
reichender Platz für einen zugelasse-
nen Abfallbehälter entsprechend § 9 
Absatz 2 Nr. 1 auf dem Grundstück 
vorhanden ist. 

 
(5) Bei Wegfall einer der genannten Vo-

raussetzungen endet die Befreiung. 
 
 

§ 22 
Gebühren 

 
Für die Inanspruchnahme der öffentlichen 
Einrichtung Abfallentsorgung erhebt der 
Salzlandkreis zur Deckung der Kosten 
Gebühren nach Maßgabe einer gesonder-
ten Satzung. 
 
 

§ 23 
Bekanntmachungen 

 
Zusätzliche, in dieser Satzung nicht gere-
gelte Bekanntmachungen des Salzland-
kreises erfolgen im Amtsblatt des Salz-
landkreises. Sie können außerdem in re-
gelmäßig erscheinenden Druckschriften 
und/oder in ortsüblicher Weise in den 
kreisangehörigen Gemeinden veröffent-
licht werden. 
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§ 24 

Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwider-

handlungen gegen die Vorschriften 
dieser Satzung können als Ordnungs-
widrigkeit im Sinne von § 8 Abs. 6 des 
Kommunal-verfassungsgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt vom 
15.05.2014 in der derzeit gültigen Fas-
sung geahndet werden. Ordnungswid-
rig im Sinne von § 8 des Kommunal-
verfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig: 

 
1. entgegen § 7 Abs. 2 den Beauf-

tragten das Betreten von Grund-
stücken nicht gestattet;  

 
2. entgegen § 5 sich nicht an die öf-

fentliche Abfallentsorgung an-
schließt;  

 
3. entgegen § 5 im Rahmen des An-

schlusszwanges auf dem Grund-
stück anfallende überlassungs-
pflichtige Abfälle nicht satzungs-
gemäß überlässt;  

 
4. entgegen § 6 Abs. 1 und 2 Abfälle 

nicht getrennt bereithält und ent-
gegen § 9 Abs. 2 in dafür nicht 
ausschließlich für die Abfallentsor-
gung vorgesehene Behältnisse be-
reitstellt;  

 
5. entgegen § 7 Abs. 1 und 3 den Mit-

teilungs- und Auskunftspflichten 
nicht, nicht rechtzeitig, nicht voll-
ständig oder mit unrichtigen Anga-
ben nachkommt;  

 
6. entgegen § 9 Abs. 8 Abfallbehälter 

unvorschriftsmäßig befüllt;  
 

7. entgegen den Bestimmungen des 
§ 11 Abs. 2 handelt;  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. entgegen § 10 Abs. 1 und 2 Abfall-

behälter nicht ordnungsgemäß o-
der nicht zu den vorgeschriebenen 
Zeiten bereitstellt;  

 
9. entgegen § 10 Abs. 3 und 4 seine 

Abfallbehälter nicht an dem vom 
Salzlandkreis zugewiesenen Ab-
fallbehälterstellplatz zur Entsor-
gung bereitstellt;  

 
10. entgegen § 13 Altpapier nicht ord-

nungsgemäß oder nicht zu den 
vorgeschriebenen Zeiten bereit-
stellt;  

 
11. Abfälle zur Sperrmüllentsorgung 

bereitgestellt, die gemäß § 12 Abs. 
6 nicht zum Sperrmüll gehören;  

 
12. Sperrmüll außerhalb der in § 12 

Abs. 8 festgelegten Zeiten zur Ent-
sorgung bereitstellt;  

 
13. entgegen § 14 Elektro- und Elekt-

ronikgeräte entsorgt;  
 

14. entgegen § 15 Abs. 1 schadstoff-
haltige Haushaltsabfälle und ent-
gegen § 16 Sonderabfallkleinmen-
gen entsorgt;  

 
15. entgegen § 17 Abs. 6 Grünabfälle 

und Weihnachtbäume nicht zu den 
vorgeschriebenen Zeiten an dem 
zugewiesenen Abfallbehälterstell-
platz zur Entsorgung bereitstellt 
oder zur Entsorgung andere mit 
Grünabfällen befüllte Säcke bereit-
stellt, die nicht dem § 9 Abs. 2 ent-
sprechen;  

 
16. entgegen § 17 Abs. 7 Abfallbehäl-

ter und/oder Bioabfall-Papiersäcke 
mit anderen Abfällen befüllt;  

 
17. entgegen § 19 Abs. 1 Abfälle in 

unerlaubter Weise an eine Ab-
fallentsorgungsanlage oder Sam-
melstelle anliefert.  
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(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 

Geldbuße von bis zu 5.000,00 EUR 
geahndet werden.  

 
Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2020 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Abfallgebühren-
satzung vom 17. Dezember 2007 außer 
Kraft. 
 
 
Bernburg (Saale), 28. Oktober 2019 
 
 

gez. Markus Bauer          (Dienstsiegel)  
Landrat 
 
 
 

 Satzung über die Erhebung von Ab-
fallgebühren im Salzlandkreis 
(Abfallgebührensatzung)  

 
 
Auf Grundlage der §§ 8 Abs. 1, 45 Abs. 2 
Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in 
der Fassung vom 17. Juni 2014 (GVBI. 
LSA, S. 288), des § 3 Abs. 1 und § 6 des 
Abfallgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt (AbfG LSA) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Februar 2010 
(GVBl. LSA 2010 S. 44) i. V. m. den §§ 2, 
5, 10 und 16 des Kommunalabgabenge-
setzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG 
LSA) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13. Dezember 1996 (GVBI. LSA      
S. 405), in den jeweils gültigen Fassun-
gen, hat der Kreistag des Salzlandkreises 
in seiner Sitzung am 16. Oktober 2019 die 
folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Für die Inanspruchnahme der öffentli-

chen Abfallentsorgung erhebt der Salz-
landkreis zur Deckung der Aufwendun-
gen Benutzungsgebühren nach Maß-
gabe dieser Satzung. 
 

(2) Für die Entsorgung von Abfällen aus 
privaten Haushalten und von Grund-
stücken, auf denen überlassungspflich-
tige Abfälle anfallen,  

 

 
erhebt der Salzlandkreis Benutzungs-
gebühren, die sich aus einer mengen-
bezogenen Entsorgungsgebühr und 
variablen Entsorgungsgebühren zu-
sammensetzen. 

 
(3) Mit der Erhebung der mengenbezoge-

nen Restabfallentsorgungsgebühr wer-
den 15 Liter Restabfallbehälterkapazi-
tät und der mengenbezogenen Bioab-
fallentsorgungsgebühr 12 Liter Bioab-
fallbehälterkapazität pro Einwohner-
gleichwert und Woche zur Verfügung 
gestellt. 

 
 

§ 2 
Gebührenpflichtiger 

 
(1) Die mengenbezogene Entsorgungsge-

bühr wird bei Wohngrundstücken je 
Haushalt nach Anzahl der dem Haus-
halt zuzuordnenden, auf dem Grund-
stück mit Hauptwohnsitz und mit Ne-
benwohnsitz gemeldeten Einwohner 
für den Veranlagungszeitraum 01.01. 
bis 31.12. eines jeden Jahres erhoben 
und mittels Bescheid festgesetzt. Ge-
bührenpflichtiger für die mengenbezo-
gene Restabfall- und Bioabfallentsor-
gungsgebühr ist der aufgrund eines 
Miet-, Pacht oder ähnlichen Rechts-
verhältnisses zur Nutzung des Grund-
stückes bzw. des Grundstückteiles 
(einschließlich entsprechender Woh-
nungen etc.) Berechtigte, in allen ande-
ren Fällen der Grundstückseigentümer. 

 
(2) Bei Grundstücken, außer Wohnungs-

grundstücke nach Absatz 1, auf dem 
überlassungs-pflichtige Abfälle anfal-
len, ist der Anschluss- und Überlas-
sungspflichtige nach § 5 der Abfallent-
sorgungssatzung der Gebührenpflichti-
ge im Sinne dieser Satzung. 

 
(3) Gebührenpflichtiger für variable Ent-

sorgungsgebühren ist derjenige, der 
den Abfallbehälter zur Abholung be-
reitstellt bzw. in dessen Auftrag der Ab-
fallbehälter bereitgestellt wird bzw. der-
jenige, der die Einrichtungen der öf-
fentlichen Abfallentsorgung nutzt, im 
Übrigen der Grundstückseigentümer. 
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(4) Im Falle der Anlieferung von Abfällen 

an den Wertstoffhöfen ist der Anlieferer 
Gebührenpflichtiger. 

 
 

§ 3 
Entstehen, Änderung und Erlöschen 

der Gebührenpflicht 
 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht, sobald 

das Grundstück an die öffentliche Ab-
fallentsorgung angeschlossen ist. Die-
ses ist der Tag der erstmaligen Bereit-
stellung der Abfallbehälter. 

 
(2) Eine Änderung der Gebühr, die sich 

aus einem Wechsel der Art des Abfall-
behälters oder der Anzahl der Benutzer 
der Abfallbehälter ergibt, wird zum 1. 
Kalendertag des folgenden Monats 
wirksam. 

 
(3) Die Gebührenpflicht erlischt mit dem 

Ende des Monats, in dem die An-
schlusspflicht entfällt. 

 
 

§ 4 
Umfang der Leistungen innerhalb der 

mengenbezogenen Restabfall- und  
Bioabfallentsorgungsgebühr 

 
(1) Die mengenbezogene Restabfallent-

sorgungsgebühr wird erhoben für die 
Deckung der Kosten in Verbindung 
mit: 

 
1. dem Einsammeln, Transportieren, 

Behandeln und Entsorgen von 15 
Liter Hausmüll bzw. hausmüllähnli-
chen Gewerbeabfall pro Einwoh-
nergleichwert und Woche, 

 
2. dem Einsammeln, Transportieren, 

Behandeln und Entsorgen von 
Sperrmüll entsprechend § 12 Abs. 
1 der Abfallentsorgungssatzung, 

 
3. die ganzjährige Annahme von 

Grünabfällen aus kommunalen 
Herkunftsbereichen auf von den 
Gemeinden betriebenen Grüngut-
annahmestellen,  

 
 
 

 
4. der Entsorgung von schadstoffhal-

tigen Haushaltsabfällen und von 
Sonderabfallkleinmengen, 

 
5. der Altpapierentsorgung, 

 
6. der Einsammlung von Elektro- und 

Elektronikaltgeräten, 
 

7. der Errichtung und dem Betrieb 
von Abfallentsorgungsanlagen und 
Wertstoffhöfen im Salzlandkreis, 

 
8. der Rekultivierung und Nachsorge 

von Deponien, 
 

9. der Beseitigung verbotswidrig ent-
sorgter Abfälle, 

 
10. der Erfüllung der Beratungspflicht 

des Salzlandkreises. 
 
(2) Die mengenbezogene Bioabfallentsor-

gungsgebühr wird erhoben für die De-
ckung der Kosten in Verbindung mit 
dem Einsammeln, Transportieren, Be-
handeln und Entsorgen von 12 Liter 
Bioabfällen aus Haushaltungen pro 
Einwohnergleichwert und Woche.  

 
 

§ 5 
Höhe der mengenbezogenen  

Entsorgungsgebühr 
 
(1) Maßstab zur Berechnung der men-

genbezogenen Restabfallentsor-
gungsgebühr: 

 
1. Bei Grundstücken, die zu Wohn-

zwecken genutzt werden, wird die 
mengenbezogene Restabfallent-
sorgungsgebühr entsprechend der 
Zahl, der sich auf dem Grundstück 
dauerhaft aufhaltenden Personen 
(1 Person = 1 Einwohnergleich-
wert) berechnet. Maßgebend für 
die Ermittlung der Zahl der Perso-
nen sind die, nach dem Meldere-
gister der jeweiligen Gemeinde, am 
31.10. des Vorjahres mit Haupt- 
oder Nebenwohnsitz gemeldeten 
Einwohner. Die Größe des Abfall-
behälters wird dem Anschluss-
pflichtigen gemäß § 9 Abs. 3 der 
Abfallentsorgungssatzung des  
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Salzlandkreises unter Zugrundele-
gung einer Abfallmenge von 15 l 
pro Woche und Person zugewie-
sen.  

 
2. Für Grundstücke, auf denen über-

lassungspflichtige Abfälle anfallen, 
wird für die Entsorgung der über-
lassenen Abfälle die Gebühr nach 
der Menge des Abfalls (15 l/ Wo-
che = 1 Einwohnergleichwert) min-
destens jedoch mit einem Einwoh-
ner-gleichwert, bemessen. Die An-
zahl und Größe der Abfallbehälter 
wird durch den Salzlandkreis fest-
gelegt, welche sich nach dem zu 
erwartenden Anfall bei einer        
14-täglichen Abfuhr richtet.  

 
(2) Höhe der mengenbezogenen Restab-

fallentsorgungsgebühr:   
 

1. Die mengenbezogene Restab-
fallentsorgungsgebühr beträgt 
49,80 EUR je Einwohnergleichwert 
und Jahr. Die mengenbezogene 
Restabfallentsorgungsgebühr ist 
eine Jahresgebühr. Sie wird vom 
Salzlandkreis durch Gebührenbe-
scheid festgelegt.  

 
2. Die mengenbezogene Restab-

fallentsorgungsgebühr wird zu vier 
Teilbeträgen quar-talsweise fällig. 
Dabei sind je Einwohnergleichwert 
für das  

 
I.   Quartal bis 01.03. 
 

12,45 EUR 

II.  Quartal bis 01.06. 
 

12,45 EUR 

III. Quartal bis 01.09. 
 

12,45 EUR 

IV. Quartal bis 01.12. 
 

12,45 EUR 

 
der mengenbezogenen Restab-
fallentsorgungsgebühr zu beglei-
chen.  

 
(3) Maßstab zur Berechnung der men-

genbezogenen Bioabfallentsorgungs-
gebühr: 

 
 
 

 
1. Bei Grundstücken, die zu Wohn-

zwecken genutzt werden, wird die 
mengenbezogene Bioabfallentsor-
gungsgebühr entsprechend der 
Zahl, der sich auf dem Grundstück 
dauerhaft aufhaltenden Personen 
(1 Person = 1 Einwohnergleich-
wert) berechnet. Maßgebend für 
die Ermittlung der Zahl der Perso-
nen sind die, nach dem Meldere-
gister der jeweiligen Gemeinde mit 
Haupt- oder Nebenwohnsitz, ge-
meldeten Einwohner. Die Größe 
des Abfallbehälters richtet sich 
nach dem auf dem Grundstück 
gemeldeten Personen unter Zu-
grundelegung einer Abfallmenge 
von 12 l pro Woche und Person.  

 
2. Für Grundstücke, auf denen über-

lassungspflichtige Abfälle anfallen, 
wird für die Entsorgung der über-
lassenen Abfälle die Gebühr nach 
der Menge des Abfalls (12 l/ Wo-
che = 1 Einwohnergleichwert) min-
destens jedoch mit einem Einwoh-
ner-gleichwert, bemessen. Die An-
zahl und Größe der Abfallbehälter 
wird durch den Salzlandkreis fest-
gelegt, welche sich nach dem zu 
erwartenden Anfall bei einer        
14-täglichen Abfuhr richtet.  

 
(4) Höhe der mengenbezogenen Bioab-

fallentsorgungsgebühren 
 

1. Die mengenbezogene Bioab-
fallentsorgungsgebühr beträgt 
22,80 EUR je Einwohnergleichwert 
und Jahr. Die mengenbezogene 
Bioabfallentsorgungsgebühr ist ei-
ne Jahresgebühr. Sie wird vom 
Salzlandkreis durch Gebührenbe-
scheid festgelegt.  

 
2. Die mengenbezogene Bioab-

fallentsorgungsgebühr wird zu vier 
Teilbeträgen quartalsweise fällig. 
Dabei sind je Einwohnergleichwert 
für das  
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I.   Quartal bis 01.03. 
 

5,70 EUR 

II.  Quartal bis 01.06. 
 

5,70 EUR 

III. Quartal bis 01.09. 
 

5,70 EUR 

IV. Quartal bis 01.12. 
 

5,70 EUR 

 
der mengenbezogenen Entsor-
gungsgebühr zu begleichen.  

 
(5) Bei Anschlussbeginn wird wie in Ab-

satz 1 bis 4 geregelt verfahren und mit 
dem Anschlussmonat ist die anteilige 
Quartalsgebühr fällig. Ändert sich im 
Verlauf eines Monats die Bemessung 
gemäß § 5 Abs. 1 oder 2, wird ab dem 
folgenden Monat die Neuveranlagung 
zugrunde gelegt. Die daraus entste-
hende Differenz wird bei einer weiteren 
Gebührenveranlagung verrechnet oder 
auf Antrag vom Salzlandkreis zurück-
gezahlt.  

 
(6) Die Entsorgungsgebühr kann auf 

schriftlichen Antrag ermäßigt werden, 
wenn der Antragsteller nachweist, 
dass er sich im Veranlagungszeitraum 
nicht dauerhaft, mindestens 16 Wo-
chen durchgehend, im Salzlandkreis 
aufhält (z .B. Bundeswehr, Studium, 
Ausbildung). Der Antrag ist jeweils im 
laufenden Kalenderjahr, unter Beile-
gung der erforderlichen Nachweise    
(z. B. Meldebescheinigung des Auf-
enthaltsortes), neu einzureichen. Die 
Ermäßigung kann bis maximal 50 % 
der Gebühr nach § 5 Abs. 2 und 4  
gewährt werden. 

 
 

§ 6 
Umfang der zusätzlichen Leistungen  

im Rahmen der variablen  
Entsorgungsgebühren 

 
Variable Entsorgungsgebühren werden 
zur Deckung der leistungsabhängigen 
Kosten der Abfallentsorgung erhoben, ins-
besondere für: 
 
1. das Einsammeln, Transportieren, Be-

handeln und Entsorgen von Hausmüll, 
der über die Mindestmenge von 15 Li-
ter pro Person und  

 
Woche hinaus anfällt, sowie die Ent-
sorgung von Abfällen zur Beseitigung 
aus anderen Herkunftsbereichen, die 
nicht im Rahmen der Festsetzung von 
Einwohnergleichwerten entsorgt wer-
den; 
 

2. die Entsorgung von schadstoffhaltigen 
Haushaltsabfällen nach § 15 Abs. 3 
und Sonderabfallkleinmengen nach     
§ 16 Satz 3 der Abfallentsorgungssat-
zung; 
 

3. Entsorgungsleistungen gemäß § 11 
Abs. 2 und § 12 Abs. 7 und 10 der Ab-
fallentsorgungssatzung; 
 

4. die Entsorgung von zugelassenen 
Restabfallsäcken gemäß § 11 Abs. 1 
der Abfallentsorgungssatzung; 
 

5. die 14-tägliche Entsorgung von zuge-
lassenen Bioabfall-Papiersäcken ge-
mäß § 17 Abs. 5 der Abfallentsor-
gungssatzung; 
 

6. die Annahme von Abfällen an den Ab-
fallentsorgungsanlagen des Salzland-
kreises gemäß § 19 der Abfallentsor-
gungssatzung; 
 

7. die Annahme von gebührenpflichtigen 
Abfallkleinmengen auf den Wertstoff-
höfen des Salzlandkreises. 

 
§ 7 

Höhe der variablen  
Entsorgungsgebühren 

 
(1) Die Gebühr für die Bereitstellung und 

Entsorgung von Restabfallsäcken ge-
mäß § 11 Abs. 1 der Abfallentsor-
gungssatzung des Salzlandkreises be-
trägt 2,00 EUR je Restabfallsack. Sie 
ist beim Erwerb der Restabfallsäcke zu 
entrichten. 
 

(2) Die Gebühr für die Bereitstellung und 
Entsorgung von Bioabfall-
Papiersäcken zur zusätzlichen Entsor-
gung von Bioabfällen aus Haushaltun-
gen gemäß § 17 Abs. 5 der Abfallent-
sorgungssatzung des Salzlandkreises 
beträgt 1,35 EUR je Sack. Sie ist beim  
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Erwerb der Bioabfall-Papiersäcke zu ent-
richten.  
 
(3) Die Gebühr für das Einsammeln, 

Transportieren, Behandeln und Ent-
sorgen von Restabfällen aus Haushal-
tungen des Salzlandkreises (Restab-
fall) über das Maß des nach § 5 Abs. 1 
zugewiesenen Restabfallbehältervo-
lumens von 15 Litern pro Person bzw. 
Einwohnergleichwert und Woche hin-
aus, beträgt für die Entsorgung eines:  

 

bereitgestellten 
Restabfallbehälters 
mit  

120-Liter 
Füllvolumen 

2,20 EUR 
 

bereitgestellten 
Restabfallbehälters 
mit  

240-Liter 
Füllvolumen 

4,40 EUR 
 

bereitgestellten 
Restabfallbehälters 
mit 

1.100-Liter 
Füllvolumen 

20,20 EUR 
 

 
Die Gebühr wird mit der Entsorgung 
des bereitgestellten Restabfallbehäl-
ters fällig und durch gesonderten Be-
scheid erhoben. 

  
(4) Für die Direktanlieferung zur Entsor-

gung zugelassener Abfälle an den 
Wertstoffhöfen des Salzlandkreises 
werden Gebühren, gemäß Anlage 1 
dieser Satzung, erhoben. Die Gebüh-
ren werden bei der Anlieferung fällig 
oder durch gesonderten Bescheid er-
hoben.  
 

(5) Für Kleinmengen bis zu 1 m³, außer 
Grünabfälle und Sperrmüll, wird bei 
Anlieferung dieser Abfälle durch den 
Abfallerzeuger bzw. Abfallbesitzer an 
den Wertstoffhöfen des Salzlandkrei-
ses eine Gebühr von 5,00 EUR erho-
ben.  

 
 

§ 8 
Billigkeitsmaßnahmen 

 
Ansprüche aus dem Abgabeschuldver-
hältnis können ganz oder teilweise ge-
stundet werden, wenn die Einziehung bei 
Fälligkeit eine erhebliche Härte für den 
Schuldner bedeuten würde und der An-
spruch durch die Stundung nicht gefährdet 
erscheint. Ist deren Einziehung nach Lage  

 
des Einzelfalls unbillig, können sie ganz 
oder teilweise erlassen werden. 
 
 

§ 9 
Einschränkung der Abfuhr 

 
Bei vorübergehenden Einschränkungen, 
Unterbrechungen, Verspätungen oder 
Ausfällen der Abfuhr, insbesondere infolge 
von Betriebsstörungen, behördlichen Ver-
fügungen, Verlegung des Zeitpunktes der 
Abfuhr oder höherer Gewalt, besteht kein 
Anspruch auf Gebührenermäßigung. 
 
 

§ 10 
Auskunfts- und Anzeigepflicht 

 
Die Gebührenpflichtigen sind verpflichtet, 
auf Verlangen die zur Festsetzung der 
Gebühren erforderlichen mündlichen und 
schriftlichen Auskünfte zur erteilen. Jede 
Änderung der für die Höhe der mengen-
bezogenen Restabfall- und Bioabfallent-
sorgungsgebühr relevanten Umstände ist 
vom Gebührenpflichtigen innerhalb eines 
Monats seit Eintreten der Änderung dem 
Salzlandkreis mitzuteilen. 
 

§ 11 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig i. S. § 16 Abs. 2 Nr. 2 

des Kommunalabgabengesetzes LSA 
(KAG LSA) handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig dem Landkreis nicht 
gemäß § 10 Satz 2 die für die men-
genbezogene Restabfall- und Bioab-
fallentsorgungsgebühr relevanten Um-
stände mitteilt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß      

§ 16 Abs. 3 KAG LSA mit einer Geld-
buße bis zu 10.000,00 Euro geahndet 
werden. 

 
Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2020 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Abfallgebühren-
satzung vom 17. Dezember 2007 außer 
Kraft.  
 

Bernburg (Saale), 28. Oktober 2019 
 
gez. Markus Bauer            (Dienstsiegel) 
Landrat 
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Anlage 1 zu § 7 Absatz 4 der Abfallgebührensatzung wird wie folgt  neu gefasst: 

    Für die Direktanlieferung zugelassener Abfälle und deren Gebühren 

    AS Abfallbezeichnung  Euro/Tonne  Anlage 

        

02 01 03 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe 119,00 € W, K 

02 01 07 Abfälle aus der Forstwirtschaft  144,00 € W 

02 03 04 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 119,00 € W, K 

02 06 01 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 144,00 € W 

03 01 01 Rinden und Korkabfälle 119,00 € W, K 

03 01 05 
Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere m.A. 
d, die unter 03 01 04 fallen 

119,00 € W, K 

03 03 01 Rinden und Holzabfälle 119,00 € W, K 

03 03 07 
mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier und 
Papierabfällen 

144,00 € W 

03 03 08 Abfälle aus dem Sortieren von Papier u. Pappe für das Recycling 119,00 € W 

04 02 21 Abfälle aus unbehandelten Textilfasern 144,00 € W 

07 02 99 
Abfälle aus HZVA von Kunststoffen, synthetischem Gummi und 
Kunstfasern 

144,00 € W 

07 06 99 
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 07 06 11 fallen 

144,00 € W 

08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle m. A. d., die unter 08 04 09 fallen 144,00 € W 

10 11 03 Glasfaserabfall 144,00 € W 

10 12 08 
Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug 
(nach dem Brennen) bis 500 kg 

25,70 € W 

10 13 11 
Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis 
m. A. d., die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen 

144,00 € W 

15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe   W, S 

15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff 144,00 € W, S 

15 01 03 Verpackungen aus Holz 119,00 € W, S 

15 01 04 Verpackungen aus Metall 144,00 € W, S 

15 01 05 Verbundverpackungen 144,00 € W, S 

15 01 06 gemischte Verpackungen 144,00 € W, S 
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15 01 09 Verpackungen aus Textilien 144,00 € W, S 

15 02 03 
Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung, m. 
A. d., die unter 15 02 02 fallen 

144,00 € W 

16 01 19 Kunststoffe 144,00 € W 

16 02 16 
aus gebrauchten Geräten entfernte Bestandteile m. A. d., die unter 
16 02 15 fallen 

144,00 € W 

17 01 01 Beton bis 500 kg 25,70 € W, St 

17 01 02 Ziegel bis 500 kg 28,20 € W, St 

17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik bis 500 kg 28,20 € W, St 

17 01 07 
Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik m. A. d., die un-
ter 17 01 06 fallen bis 500 kg 

26,70 € W, St 

17 02 01 Holz 110,00 € W, St 

17 02 03 Kunststoff 144,00 € W 

17 05 04 Boden und Steine m. A. d., die unter 17 05 03 fallen bis 500 kg 16,30 € W 

17 06 04 Dämmmaterialien m. A. d., die unter 17 06 01 und 17 06 03 fallen 150,00 € W 

17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis m. A. d., die unter 17 08 01 fallen 144,00 € W 

17 09 04 
gemischte Bau- und Abbruchabfälle m. A. d., die unter 17 09 01, 17 
09 02 und 17 09 03 fallen bis 500 kg 

144,00 € W, St 

18 01 01 Spitze oder scharfe Gegenstände (außer 18 01 03) 144,00 € W 

18 01 04 
Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräven-
tiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden (z.B. 
Wund- und Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln) 

144,00 € W 

18 02 01 spitze oder scharfe Gegenstände m. A. d., die unter 18 02 02 fallen 144,00 € W 

18 02 03 
Abfälle, an deren Sammlung u. Entsorgung aus infektionspräventi-
ver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden 

144,00 € W 

19 02 03 
vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nicht gefährlichen Ab-
fällen bestehen 

144,00 € W 

19 02 10 brennbare Abfälle m. A. d., die unter 19 02 08 und 19 02 09 fallen 144,00 € W 

19 05 01 
nicht kompostierbare Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfäl-
len 

144,00 € W 
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19 05 02 

nicht kompostierbare Fraktion von tierischen und pflanzlichen Abfäl-
len (Reste aus der Vorbehandlung von Küchen- und Kantinenabfäl-
len, nur Abfälle, die nicht dem Tierkörperbeseitigungsgesetz unter-
liegen) 

144,00 € W 

19 05 03 nicht spezifikationsgerechter Kompost 144,00 € W 

19 08 01 Sieb- und Rechengutrückstände 150,00 € W 

19 09 04 gebrauchte Aktivkohle 150,00 € W 

19 09 05 gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze 144,00 € W 

19 12 01 Papier und Pappe 144,00 € W, S 

19 12 04 Kunststoffe und Gummi 144,00 € W 

19 12 07 Holz m. A. d., das unter 19 12 06 fällt 110,00 € W 

19 12 08 Textilien 144,00 € W, S 

19 12 10 brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen) 144,00 € W 

19 12 12 
sonstige Abfälle (einschl. Materialmischungen aus der mechani-
schen Behandlung von Abfällen (Sortierreste) 

144,00 € W 

20 01 01 Papier und Pappe   W, S 

20 01 02 Glas   W, S 

20 01 08 biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle 119,00 € K 

20 01 10 Bekleidung 144,00 € W 

20 01 11 Textilien 144,00 € W, S 

20 01 21* Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle   W 

20 01 35* gebrauchte elektrische und elektronische Geräte    W, S 

20 01 36 
gebrauchte elektrische und elektronische Geräte m.A.d., die unter 
20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen 

  W, S 

20 01 38 Holz m. A. d., das unter 20 01 37 fällt 110,00 € W, S 

20 01 39 Kunststoffe 144,00 € W, S 

20 01 40 Metalle   W, S 

20 02 01 Biologisch-abbaubare Abfälle (Grüngut) 93,00 € W, S, K 

20 02 03 andere nichtkompostierbare Abfälle 144,00 € W 

20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle 144,00 € W 

20 03 02 Marktabfälle 144,00 € W 

20 03 03 Straßenkehricht 144,00 € W 

20 03 07 Sperrmüll 144,00 € W 

20 03 99 Siedlungsabfälle a. n. g. (hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle) 144,00 € W 
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W Wertstoffhöfe Aschersleben, Bernburg und Schönebeck 
  

S 
Wertstoffhöfe Staßfurt und Wolmirsleben, hier nur Kleinstmengen 
bis 1 m³   

St Wertstoffhof Staßfurt, hier nur Kleinstmengen bis 1 m³ 
  

K Kompostierungsanlage Schönebeck 
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 Entgeltordnung für Leistungen des 
Kreiswirtschaftsbetriebes des Salz-
landkreises 

 
Auf Grundlage § 9 Absatz 2 Nummer 1 
des Gesetzes über die kommunalen       
Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt 
(Eigenbetriebsgesetz - EigBG) vom        
24. März 1997, den §§ 3 und 6 des Abfall-
gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(AbfG LSA) vom 01.02.2010 (GVBl. LSA 
2010 S. 44) i. V. m. den §§ 5 und 16 des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (KAG LSA) vom 
13.12.1996 (GVBI. LSA S. 405), in den 
jeweils gültigen Fassungen, hat der Be-
triebsausschuss des Kreiswirtschaftsbe-
triebes in seiner Sitzung am 19. Septem-
ber 2019 folgende Entgeltordnung be-
schlossen: 
 
 

§ 1 
Entgeltgegenstand 

 
Für Wiegeleistungen an den Wertstoffhö-
fen und die Inanspruchnahme des Contai-
nerdienstes des Kreiswirtschaftsbetriebes 
sind Entgelte nach Maßgabe der Anlage 1 
zur Entgeltordnung zu entrichten.  
 
 

§ 2 
Entgeltpflichtige 

 
Zur Zahlung der Entgelte sind alle Anliefe-
rer und Nutzer der Leistungen verpflichtet.  
 
 

§ 3 
Wiegeleistungen 

 
Für Wiegeleistungen an den Wertstoffhö-
fen des Kreiswirtschaftsbetriebes sind 
Entgelte nach Maßgabe der Anlage 1 zur 
Entgeltordnung zu entrichten.  
 
 

§ 4 
Containerdienst 

 
Durch den Kreiswirtschaftsbetrieb werden 
Containerdienstleistungen angeboten. Der       
Containerdienst umfasst den Transport zur 
Bereitstellung der Container und deren  
 

 
Abholung. Die Zeitdauer der Containerge-
stellung umfasst drei Werktage. Diese 
Leistungen werden zu den Bedingungen 
der Anlage 1 angeboten. Nicht im Entgelt 
inbegriffen ist die Entsorgung des Inhaltes 
im Container. 
 
 

§ 5 
Fälligkeit 

 
1. Die Entgelte sind bei der Durchfüh-

rung des Wiegevorganges (Fremd-
verwiegung gemäß § 3) bar zu entrich-
ten. 

 
2. Gewerbliche Abfallbeförderer und re-

gelmäßige Anlieferer sollen sich des 
bargeldlosen Zahlungsverkehrs be-
dienen. Zu diesem Zweck haben sie 
zugunsten des Kreiswirtschaftsbetrie-
bes des Salzlandkreises eine Ein-
zugsermächtigung zu erteilen. Ein 
Rechtsanspruch auf Aufnahme in das 
Unbarverfahren besteht nicht.  

 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

 
Diese Entgeltordnung tritt am 1. Januar 
2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Entgelt-
ordnung vom 27. November 2014 außer 
Kraft. 
 
 
Bernburg (Saale), 30. September 2019 
 
 
gez. Markus Bauer 
Landrat 
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Anlage 1 zur Entgeltordnung 
 
1. Für die Leistungen entsprechend §§ 1, 2, 3 und 4 der Entgeltordnung werden folgende 

Entgelte erhoben: 
 
 

1 Das Entgelt für einen Wiegevorgang (Fremdverwiegung gem. § 3) 
beträgt 

6,00 EUR 
 

2 Transport und Bereitstellung von Containern mit einem Fassungs-
volumen von 4 m³ bis 10 m³ bis zu 3 Tagen 

85,00 EUR 

3 Transport und Bereitstellung von Containern mit einem Fassungs-
volumen von 18 m³ bis 40 m³ bis zu 3 Tagen 

170,00 EUR 

4 Bereitstellung der Container nach Nr. 4 und 5 ab dem 4. Tag  
 

6,00 EUR /Tag 

 
 
Alle Entgelte verstehen sich inklusive 19 % Mehrwertsteuer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


